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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4961/J der 
Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 
Frage 1: 

Das Krankenhauspersonal produziert in einer Woche mit Feiertagen keine Minusstunden, die 
vor- oder nachgearbeitet werden müssen. § 9 des Arbeitsruhegesetzes regelt eindeutig, dass 
die ausfallende Arbeitszeit an Feiertagen zu bezahlen ist. Daraus folgt auch, dass die entfallende 
Arbeitszeit auch für die Erfüllung der Normalarbeitszeit von 40 Stunden anzurechnen ist, die 
in den meisten dienstrechtlichen Vorschriften vorgesehen ist. Minusstunden für die Erfüllung 
dieser Dienstverpflichtung entstehen daher aus Feiertagen keine. 

Auswirkungen hat die Feiertagsbewertung lediglich auf die Frage der Berechnung der Höchst-
arbeitszeit, d.h. welche Arbeitszeit im verbleibenden Durchrechnungszeitraum insbesondere in 
Form von verlängerten Diensten noch geleistet werden darf, ohne die von der Arbeitsinspekti-
on zu kontrollierenden Höchstgrenzen der Arbeitszeit zu überschreiten. 

Es geht also nicht um die Arbeitsverpflichtung, sondern um die zulässige Arbeitszeit. 

Frage 2: 

Unter gerechtfertigten Abwesenheiten im Sinne dieser Bestimmung sind solche zu verstehen, 
in denen die Abwesenheitsgründe den Dienstnehmer/innen zuzuordnen sind. Es handelt sich 
also um persönliche, rechtlich anerkannte Gründe für die Abwesenheit, die Dienstneh-
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mer/innen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Anspruch nehmen (z.B. Urlaub) oder durch die 
sie an der Arbeitsleistung verhindert sind (z.B. Krankheit). 

Weitere Anwendungsfälle sind z.B. Kuraufenthalte, Pflegefreistellungen, sonstige wichtige in 
der Person der Dienstnehmer/innen gelegene Gründe (Hochzeit, Geburt eines Kindes, Be-
gräbnisse etc.) sowie Freistellungen und Bildungsfreistellungen eines Betriebsratsmitglieds. 

Die eingangs angeführten Voraussetzungen liegen aber bei Feiertagen nicht vor. Der Grund 
für die Abwesenheit liegt nicht in der Person der Dienstnehmerin/des Dienstnehmers, son-
dern in der Tatsache, dass der Krankenanstaltenbetrieb am Feiertag eingeschränkt ist.  

Frage 3: 

Es handelt sich nicht um unterschiedliche Rechtsauffassungen meines Ministeriums. Die 
Auslegung des allgemeinen Begriffes „gerechtfertigte Abwesenheiten“ erfordert einen ge-
wissen Interpretationsaufwand. Dies ist auch der Grund dafür, dass mein Ressort erst nach 
einem intensiven internen Diskussionsprozess zu einer endgültigen Auslegung zur Bewer-
tung von Feiertagen gekommen ist. 

Frage 4: 

Eine neuerliche Änderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes halte ich nicht für not-
wendig. Die Arbeitsinspektion wird bei der Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Arbeits-
zeitgrenzen keine Neutralisierung von arbeitsfreien Feiertagen vornehmen. 

Frage 5: 

Diese Vorgangsweise gilt für alle Dienstnehmer/innen unabhängig vom Religionsbekenntnis 
und für alle gesetzlichen Feiertage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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